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Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger

Wir laden Sie herzlich zur ersten gemeinsamen ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und Ennenda - und damit der neuen Ge-
meinde Glarus Mitte - ein.

Gemäss den von der Landsgemeinde 2008 erlassenen Übergangsbestimmungen im
revidierten Gemeindegesetz beschliessen die Stimmberechtigten der zusammengeleg-
ten Gemeinden bis spätestens 30. Juni 2009 insbesondere über die Gemeindeordnung
sowie über Namen und Wappen der neu entstehenden Gemeinden.

Die Vorbereitung der ausserordentlichen Gemeindeversammlungen obliegt gemäss
Gemeindegesetz den Gemeindepräsidien, welche sich im Projektausschuss 1 (PA1)
konstituiert haben. Dieser setzt sich zusammen aus: Hans Peter Spälti (Projektleiter
Glarus Mitte), Frank P. Gross (Projektleiter Stv.), Hans Leuzinger (Gemeindepräsident
Netstal), Kaspar Figi (Gemeindepräsident Riedern), Andrea R. Trümpy (Gemeindepräsi-
dentin Glarus) und Käthi Meier-Probst (Gemeindepräsidentin Ennenda). Die Leitung der
Versammlungen steht der Gemeindepräsidentin oder dem Gemeindepräsidenten der
einwohnerstärksten bestehenden Gemeinde zu.

Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Gemeinde wurden verschiedenen Projektgrup-
pen übertragen. Diese erarbeiten zuhanden des PA1 die Vorschläge zu den entspre-
chenden Themenbereichen. Dieses Bulletin enthält die Berichte zu jenen Geschäften,
welche an der öffentlichen Orientierungsveranstaltung vom 8. Oktober 2008 in der Aula
der Kantonsschule präsentiert wurden und die Anträge des PA1 an die Stimmberechtig-
ten gemäss vorstehendem Traktandenverzeichnis.

Hans Peter Spälti, Projektleiter Glarus Mitte Glarus, 6. November 2008
Frank P. Gross, Projektleiter Stv.
Hans Leuzinger, Gemeindepräsident Netstal
Kaspar Figi, Gemeindepräsident Riedern
Andrea R. Trümpy, Gemeindepräsidentin Glarus
Käthi Meier-Probst, Gemeindepräsidentin Ennenda



Bericht und Antrag

betreffend

definitive Entscheide betreffend
a) Name
b) Wappen
__________________________________________________________

Für die aus der Fusion der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und Ennenda entste-
hende neue Gemeinde hat eine Kommission Vorschläge betreffend Namen und Wap-
pen ausgearbeitet. Diese wurde von Josef Schwitter, ehemaliger Gemeinderat von Gla-
rus, geleitet und bestand aus Mitgliedern aller Gemeinden von Glarus Mitte.

Der Einbezug der Bevölkerung erfolgte durch Aufrufe in den Medien, was zu einigen
Vorschlägen führte. Die meisten Entwürfe stammen jedoch von der Kommission. Sie
berücksichtigen die heraldischen Regeln (Wappenkunde).

a) Name

Die Kommission prüfte folgende sechs als möglich erachtete Namensvorschläge. Diese
basieren zum Teil auf geschichtlichen Bezügen, teilweise stammen sie aus Zusendun-
gen:

1) Glarus
2) Glarinenda (GLArus, RIedern, NEtstal, enneNDA)
3) Glarineten (GLArus, RIedern, NETstal, ENenda)
4) Glarona
5) Turseron
6) Strician.

Glarinenda erweckt für nicht mit der Zusammenführung Vertraute den Eindruck eines
lateinischen Ursprungs.

Glarineten fällt als wohl vor allem humoristischer (wenn auch kreativer) Vorschlag ausser
Betracht.

Glarona ist die älteste Bezeichnung für das Glarnerland und Glarus. Bezeichnet eventu-
ell den Ort, wo die Klaroneten – ein kleiner rätischer Bergstamm – wohnten, was einen
unbewussten Bezug zum vorerwähnten Namensvorschlag aufdeckte. Glarona wirkt für
das Glarnerland aber ungewohnt und fremd.



Gleiches gilt für Turseron. Der Flurname „Durschern“ (einst ein eigener Tagwen) soll
darauf zurückgehen. Es soll sich dort eine wohl für das ganze Mittelland massgebende
Kultstätte der Alemannen befunden haben, an der sie dem Göttergeschlecht der
„Tursen“ huldigten.

Strician wird als mögliche „Urbezeichnung“ von Netstal angesehen und bedeutet „ge-
strickte“ Häuser, wie sie in den anderen drei Ortschaften sicher ebenfalls standen. Auch
dieser Name liesse kaum auf eine glarnerische Gemeinde schliessen.

Im Weiteren wirken diese aufgestöberten, rückwärts gewandten Bezeichnungen sehr
gesucht und sind teils schwierig auszusprechen (Turseroninnen und Turseronen).

Völlig unbestritten ist daher der Vorschlag, Glarus zu wählen. Die Befürchtung, die Drei-
deutigkeit – Name für Kanton, für alte und neue Gemeinde – sei zu gross, wird als nicht
hinderlich erachtet. Immerhin tragen 14 Kantonshauptorte den gleichen Namen wie der
Kanton. Insbesondere bei Zürich herrscht die gleiche Vielfalt, wegen der jedoch keinerlei
Schwierigkeiten bekannt sind. Vorteilhaft wird das unveränderte Belassen für die vielen
Handelsregistereintragungen sein, welche bei einer Änderung anzupassen wären.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Namenwahl „Glarus“ das heutige Glarus
nicht zum alleinigen Verwaltungszentrum vorbestimmt und bezüglich der Verwaltungs-
organisation nichts vorweg nimmt.

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen beantragt der Projektausschuss 1 der Ge-
meindeversammlung:

Die aus der Fusion der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und Ennenda
entstehende neue Gemeinde trägt den Namen „Glarus“.



b) Wappen

Wappeninhalt
Die Verwendung des Kantonswappens zugunsten eines einheitlichen Auftritts der neuen
drei Gemeinden wurde von der Kommission abgelehnt. Ebenso der Vorschlag, mit dem
Namen auch das Wappen von Glarus, den Steinbock, zu übernehmen. Denn dieses erst
seit 1939 bestimmte Wappen zeigt im Gegensatz zu den drei anderen keinen symboli-
schen Hinweis auf den Ort. Zudem soll wenigstens im Wappen die neue Gemeinde und
der Zusammenschluss sichtbar gemacht werden.

Nachstehende inhaltliche Ideen wurden geprüft:

(Landsgemeinde-)Ring in Gold; wurde als kantonales Symbol und Weiterführung des
Verkehrskreisels sowie als nur für die alte Gemeinde Glarus gültig erachtet und nicht
weiter verfolgt.

Pyramide; Symbol für den Vorderglärnisch, welcher aus allen vier Gemeinden als fast
perfekte Pyramide wahrzunehmen und der erste naturgetreu gezeichnete Berg der
Kunstgeschichte ist; diese Idee wurde teilweise aufgenommen.

Klöntal; im Besitz aller vier Gemeinden stehend; z.B. blauer Streifen zwischen Silber
(Silberen) und Gold gäbe einen zu geringen und nur für Einheimische erkennbaren Hin-
weis auf das Mittelland; verworfen.

Bergsturzhügellandschaft; in allen vier Gemeinden sind solche Hügel vorhanden, sie
bilden aber keine Einmaligkeit; abgelehnt.

Bisherige Wappen kombinieren; bei nur vier Gemeinden wäre dies möglich. Die Idee,
welche damit das Verbinden und Bewahren ausdrückte wurde teilweise berücksichtigt.
Wegen des Wirkungsverlusts (vor allem bei der Beflaggung mit bisherigen und neuem
Wappen) wurde keine solche Lösung vorgeschlagen.

Linth, Gewässersituation; Glarus ist ein Wasserkanton und verfügt über den grössten
Grundwasserstrom der Schweiz. Wasser würde die Gemeinsamkeit aller drei Wappen
versinnbildlichen. (Süd: Zusammenfluss Linth/Sernf; Mitte: Zusammenfluss Linth/
Löntsch, Nord: Querung der Linthebene). Die einheitliche Gestaltung wurde nicht weiter
verfolgt.

Verzicht auf neues Wappen / Weiterführen bisherige vier Wappen; Gemeindegesetz und
Handhabung im Bund schreiben Gemeindewappen vor. Der Meinung, die alten Wappen
würden mit der Zeit untergehen, wird entgegengehalten, dass z.B. in Zürich die Wappen
der eingemeindeten einstigen Nachbardörfer immer noch präsent sind.

Wappen- und Flaggen-/ Fahnengestaltung
Die Kommission prüfte rund 30 Wappenvorschläge und untersuchte 23 Vorschläge ge-
nauer. Sie achtete auf das Einhalten heraldischer Regeln z.B. nicht Silber (Weiss) an
Gold (Gelb), nicht Farbe an Farbe (Rot, Schwarz, Blau, Grün); möglichst einfache, präg-
nante Symbole sowie Symbolgehalt. Nach detaillierter Analyse blieben drei Vorschläge
übrig, welche auf den folgenden Seiten erläutert werden:



Wappenbeschrieb

1. Silberner Schrägfluss mit 4 Sternen

Durch Schrägfluss in Silber geteilt; im Schwarz / Gold gespaltenen Schildhaupt sechs-
strahliger gespaltener Stern in Gold / Schwarz; im Schildfuss von Rot drei goldene, den
Wellen folgende sechsstrahlige Sterne.

Gemeindefarben:
Rot / Gold / Schwarz / Rot.

Deutung:
Die Farben nehmen diejenigen der vier bestehenden Wappen auf. Der Schrägfluss weist
auf die Linth hin. Die vier Sterne stehen für die bisherigen Gemeinden, deren Vereini-
gung derjenige im Schildhaupt mit seinem verbindenden Wechsel von Schwarz und
Gelb ausdrückt.

Kommentar:
Der „silberne Schrägfluss mit vier Sternen“ nimmt Bestehendes am Besten auf ohne sich
anzubiedern und bleibt kräftig. Von den bestehenden Wappen sind zwei gespalten, zwei
enthalten Sterne, zwei sind von Schwarz/Gold dominiert. Der „silberne Schrägfluss mit
vier Sternen“ ermöglicht deshalb am ehesten Identifikation. Die kleine Farbregelverlet-
zung (Gold berührt Silber) erscheint vertretbar.



2. Zentrumsstern

Geviert von Rot und von Gold; in der Herzstelle einen sechsstrahligen, gespaltenen und
geteilten in die Gevierte eingreifenden Stern in Silber und Schwarz.

Gemeindefarben:
Rot / Gold.

Deutung:
Die Farben nehmen die der vier bestehenden Ortschaften auf. Das Geviert erinnert an
sie. Der in die Gevierte eingreifende Stern in der Mitte verstärkt mit seinem Wechselspiel
das Zeichen für Zusammengehörigkeit und für die Zentrumsfunktion der neuen
Gemeinde Glarus.

Kommentar:
Der „Zentrumsstern“ ist – auch wenn der Stern das am meisten verwendete Wappenzei-
chen ist – in seiner Ausgestaltung einzigartig. Er weist auf das Einmalige der Fusion hin
und darauf, dass die Gemeinde, welche dieses Wappen führt, die Mitte einer Region /
eines Kantons darstellt.



3. Doppelberg

In blau zwei silberne, aus dem gleichfarbigen Schildfuss gleichmässig aufsteigende
Spitzen; überhöht von vier halbkreisförmig angelegten sechsstrahligen goldenen
Sternen.

Gemeindefarben:
Blau / Silber.

Deutung:
Die beiden aus dem Schildfuss aufsteigenden Spitzen versinnbildlichen die Lage der
Ortschaften zu Füssen der Berge. Aus der Pyramidenform lässt sich der Vorderglärnisch
ablesen. Die vier von den goldenen Sternen symbolisierten Gemeinden liegen nicht nur
im Zentrum sondern auch an der engsten Stelle im steilsten Alpental von einiger
Bedeutung.

Kommentar:
Der „Doppelberg“ spricht an, weil sich die Bewohner der vier Gemeinden mit den Ber-
gen, in deren Nähe sie leben, verbunden und nahe fühlen. Die Spitzen weisen aufwärts,
zeugen von Dynamik und stellen die einzigartige geografische Lage dar.



4. Glarner Steinbock

Der PA1 hat an der Sitzung vom 13. August 2008 beschlossen, zusätzlich zu den drei
vorstehend erwähnten Varianten auch den Glarner Steinbock zur Abstimmung zu
unterbreiten. Dies im Hinblick darauf, dass bei Beibehaltung des Namens Glarus im
Sinne der Einheitlichkeit auch der Steinbock bestehen bleiben sollte.

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen beantragt der Projektausschuss 1 der Ge-
meindeversammlung:

Eine der vier vorstehend erwähnten Varianten ist als Wappen für die aus der
Fusion der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und Ennenda entstehende
neue Gemeinde zu bestimmen.

Information zum geplanten Abstimmungsablauf:
Bei jeder Abstimmungsrunde fällt die Variante weg, welche am wenigsten Stimmen er-
hält.



Bericht und Antrag

betreffend

Vorentscheide zur Gemeindeordnung

a) Grundsatzentscheid bezüglich Art der demokratischen
Entscheidungsfindung in der neuen Gemeinde
(Gemeindeversammlung / Gemeindeparlament / Gemeinde-
kommission)

b) Grundsatzentscheid bezüglich Führungsmodell der neuen
Gemeinde
(Ressort- oder Departementalsystem)

______________________________________________

Für die Vorbereitung der Gemeindeordnung der neuen Gemeinde wurde eine Projekt-
gruppe gebildet. Diese wird von Christian Marti-Hauser, Landrat und Gemeinderat von
Glarus, geleitet und setzt sich aus Mitgliedern aller Gemeinden von Glarus Mitte zu-
sammen.

Der Projektgruppe bearbeitet folgende Themengebiete:

I. Gemeindeorganisation
- Gemeindeorgane
- Art der demokratischen Entscheidungsfindung
- Führungsmodell
- Volksrechte

II. Behördenorganisation
- Ausgestaltung der vorgesehenen Gemeindeorgane
- Befugnisse und Finanzkompetenzen
- Geschäftsprüfungskommission
- Schulkommission

III.Entwurf Gemeindeordnung
- Politischer Fahrplan

Aufgrund der bisherigen Abklärungen wurde klar, dass für die konkrete Ausgestaltung
der neuen Gemeindeordnung Grundsatzentscheide durch die Stimmberechtigten der
neuen Gemeinde notwendig sind. Darauf aufbauend kann dann die Gemeindeordnung
im Detail formuliert werden.



Weg zur neuen Gemeindeordnung

Der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2008 werden ge-
mäss diesem Vorgehen Grundsatzentscheide zu zwei Bereichen vorgelegt.

a) Grundsatzentscheid bezüglich der Art der demokratischen
Entscheidungsfindung in der neuen Gemeinde

Einführung eines Gemeindeparlaments
Bei den bisherigen Beratungen hat sich früh die Frage heraus kristallisiert, ob ein Ge-
meindeparlament für die zukünftige Gemeinde Glarus Mitte Sinn machen könnte. Grund-
lage für die Überlegungen bildeten der Schlussbericht der entsprechenden kantonalen
Projektgruppe und die Bestimmungen im an der Landsgemeinde 2008 revidierten Ge-
meindegesetz. Darin wird ein Gemeindeparlament als Option zwar vorgesehen. Das
Gemeindegesetz verzichtet aber darauf, die Einführung eines Gemeindeparlaments als
Standard für die drei neuen Gemeinden vorzuschreiben.

Projektgruppe und Projektausschuss (PA1) erkennen in der Einführung eines Gemein-
deparlaments folgende Vorteile:
- Breitere demokratische Abstützung
- Starker Partner zu Exekutive und Verwaltung
- Mittel gegen die „Betroffenheitsdemokratie“
- Ausgewogene, sachliche und objektive Vorbereitung politischer Entscheide

Die Nachteile eines Parlamentes werden wie folgt umschrieben:
- Die Einführung eines Gemeindeparlaments führt zur Schwächung der Gemeindever-

sammlung oder zu einem sehr schwachen Parlament.

Grundsatzentscheide

Neue Gemeindeordnung

Gemeinde-
parlament?

Gemeinde-
kommission?

Führungs-
modell?



- Die immer noch überschaubare Grösse der neuen Gemeinde mit gut 12'000 Einwoh-
nenden verlangt nach einer einfachen, effizienten Behördenstruktur. Ein Parlament
ist dabei auch im Vergleich mit anderen Städten ähnlicher Grösse nicht zwingend.

- Im Parlament besteht die Gefahr, dass die Partei- über die Sachpolitik dominiert und
Entscheide verzögert werden. Schnelle und sachgerechte Entscheide sind ein Glar-
ner Standortvorteil.

- Ein Parlament birgt die Gefahr, nach zusätzlichen Aufgaben zu streben oder sich
selber zu beschäftigen.

- Hinterfragt wurden auch die Attraktivität eines solchen Parlamentsmandats und die
erfolgreiche Rekrutierung genügend qualifizierter und verfügbarer Mitglieder.

- Ein Parlament bringt zusätzliche Kosten (je nach Ausgestaltung zwischen 50'000 und
150'000 Franken jährlich).

Gemäss Gemeindegesetz muss mindestens eine Gemeindeversammlung pro Jahr statt-
finden. Ein Parlamentssystem ohne Gemeindeversammlung ist nicht möglich. Projekt-
gruppe und PA 1 sehen deshalb das Kernproblem bei der Einführung eines Gemeinde-
parlaments in der „unattraktiven“ Wahl, entweder die Gemeindeversammlung oder das
Parlament mit wenig Kompetenzen auszustatten

Zusammenfassung:
Projektgruppe und PA1 sehen keine zwingende Gründe, welche die Einführung eines
Gemeindeparlaments verlangen würden. Zudem besteht für die vorberatenden Gremien
kein Grund, die heutigen Gemeinden in einem Parlament zu repräsentieren. Vielmehr
soll eine einfache Behördenstruktur realisiert und auf die Einführung eines Gemeinde-
parlaments verzichtet werden.

Einführung einer Gemeindekommission
Als Alternative zu einem Gemeindeparlament wurde das Instrument einer Gemeinde-
kommission geprüft. Damit könnte ebenfalls eine breitere Abstützung der demokrati-
schen Entscheidungsfindung erreicht werden. Im Unterschied zum Gemeindeparlament
würde durch eine Gemeindekommission die Gemeindeversammlung als zentrales
„Polit-Organ der Gemeinde“ gestärkt. Gemeindekommissionen werden unter anderem
im Kanton Basel-Land eingesetzt. (z.B. Aesch oder Oberwil mit je gut 10'000 Einwoh-
nenden).

Die aus zehn bis fünfzehn Mitgliedern bestehende Gemeindekommission berät die Ge-
schäfte der Gemeindeversammlung vor und informiert die Stimmberechtigten über ihre
Stellungnahme und allfällige Anträge. Sie vertritt ihre Anträge an der Gemeindever-
sammlung. Im Rahmen des Gemeindegesetzes kann die Gemeindekommission ergän-
zend auch Wahlkompetenzen (z.B. Bestellung von Projektgruppen oder Kommissionen)
oder Sachkompetenzen (z.B. auf Antrag des Gemeinderates dessen Finanzkompeten-
zen verdoppeln) wahrnehmen. Die Gemeindekommission soll aber kein eigenständiges
Gestaltungsrecht haben und auch über keine eigenständigen Finanzkompetenzen ver-
fügen. Sie ist nicht legislatives Organ der Gemeinde, sondern ein beratendes Organ für
die Gemeindeversammlung.



Die Funktionsweise einer Gemeindekommission kann wie folgt zusammengefasst wer-
den:
- besitzt gegenüber Gemeinderat und Verwaltung Informations- und Einsichtsrecht
- berät die Geschäfte der Gemeindeversammlung vor
- informiert die Stimmberechtigten über ihre Stellungnahme und allfällige Anträge
- vertritt ihre Anträge an der Gemeindeversammlung
- kann im Rahmen des Gemeindegesetzes weitere Kompetenzen wahrnehmen
- hat kein eigenständiges Gestaltungsrecht
- hat keine eigenständigen Finanzkompetenzen
- ist kein legislatives Organ der Gemeinde

Projektgruppe und PA 1 sehen in der Gemeindekommission folgende Vorteile:
- Breitere Abstützung der demokratisch gefällten Entscheide, breitere Vertretung aller

Bevölkerungsgruppen als im Gemeinderat oder an der Gemeindeversammlung.
- Ankurbelung der öffentlichen Diskussion durch institutionalisierte Vorbereitung der

Gemeindeversammlung.
- Gemeindekommission kann sich vor der Gemeindeversammlung weitere Informatio-

nen und Entscheidungsgrundlagen beschaffen und damit mithelfen, den Informati-
onsstand der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern.

- Politisches Gegengewicht zu Exekutive und Verwaltung.
- Im Vergleich zum Parlament kleiner und kostengünstiger.

Zu den Nachteilen einer Gemeindekommission gehören:
- Kann für Verwaltung und Gemeinderat zusätzlichen Aufwand verursachen.
- Gefahr der Schattenregierung resp. Kompetenzstreitigkeiten mit Gemeinderat

und/oder Geschäftsprüfungskommission.
- Entstehende Kosten.

Projektgruppe und PA1 gewichten die Nachteile höher und schlagen deshalb vor, auf die
diskutierte Gemeindekommission zu verzichten. Dies besonders auch aufgrund der Ziel-
setzung, für die neue Gemeinde eine einfache Behördenstruktur zu wählen.

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen beantragt der Projektausschuss 1 der Ge-
meindeversammlung:

Für die aus der Fusion der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und Ennen-
da entstehende neue Gemeinde wird die Gemeindeversammlung für die
demokratische Entscheidungsfindung (legislatives Organ) bestimmt.



b) Grundsatzentscheid Führungsmodell (Ressort- / Departemental-
system)

Empfehlungen der kantonalen Projektgruppe
Zur Frage der Führung der neuen Gemeinde schlug die kantonale Projektgruppe zuhan-
den der kommunalen Projektarbeit folgende Empfehlungen vor:

- Organisation des Gemeinderats im Ressortsystem (Gemeinderat als „Verwaltungs-
rat“)

- Gemeinderat aus fünf bis neun strategisch tätigen Mitgliedern im Nebenamt (10-
20%)

- Konzentration der Ressortvorsteher auf strategisch-politische Aufgaben
(= Gestaltung, Lenkung und Entwicklung eines Fachgebietes)

- Gemeindepräsidium im Haupt- oder Vollamt mit strategisch/operativer Doppelrolle
(= Bindeglied zwischen Gemeinderat und Verwaltung)

- Gemeindepräsidium nimmt Führungsverantwortung für gesamte Verwaltung wahr

Folgendes Zitat aus dem Schlussbericht der kantonalen Projektgruppe vom 2. Juli 2007
fasst diese Empfehlungen zusammen: „Mit dem Pensum von 20% wird auch der
Wunsch klar, dass sich die Gemeinderäte primär auf strategische Aufgaben fokussieren.
Operative Fragestellungen sollen vom zuständigen leitenden Angestellten - allenfalls
unter Beizug des (operativ verfügbaren) vollamtlichen Gemeindepräsidenten - gelöst
werden. Es sei also nochmals explizit erwähnt, dass leitende Angestellte (im Tagesge-
schäft) nicht dem jeweiligen Gemeinderat, sondern dem Gemeindepräsidenten rappor-
tieren.“

Kommunale Projektarbeit
Neben der Empfehlung aus der kantonalen Projektarbeit bezog die kommunale Projekt-
gruppe das vom Regierungsrat her bekannte Departementalsystem und die heutigen
„Kommissionssysteme“ in ihre Abklärungen mit ein. Ein den heute praktizierten Füh-
rungsmodellen nachempfundenes Kommissionssystem wurde aus folgenden Gründen
nicht mehr weiterverfolgt:

- Die heutigen Führungsmodelle in den vier Gemeinden von Glarus Mitte sind histo-
risch gewachsen und unterscheiden sich zum Teil stark voneinander.

- Die Übertragung eines der vier heutigen Führungsmodelle, die auf die Bedürfnisse
und besonderen Begebenheiten einer heutigen Gemeinden abgestimmt sind, auf die
neue Gemeinde ist nicht zweckmässig.

- Die neue (Gross-) Gemeinde verändert die Anforderungen und Schwerpunkte der
politischen Führungsarbeit stark, weshalb die Chance genutzt werden soll, ein neues,
passendes Führungsmodell zu wählen und aufzubauen.

- Das neue Führungsmodell soll klare Verantwortlichenkeiten und Zuständigkeiten vor-
sehen und eine möglichst effiziente und rasche Aufgabenerfüllung auch in der künftig
grösseren Gemeinde ermöglichen, was mit einem weitverzweigten System ständiger
Kommissionen in den neuen Grössenverhältnissen schwierig würde.

- Die heute praktizierten Kommissionsyssteme sind relativ aufwändig und personalin-
tensiv. In der neuen Gemeinde könnte in einem System mit vielen ständigen Kom-
missionen zudem der Gesamtüberblick leiden.



Die Projektgruppe konkretisierete in der Folge das Departemental- und das Ressortsystem. Diese beiden Modelle werden im ersten Teil der an-
schliessenden Tabbelle erläutert. Im zweiten Teil der Tabelle werden die Vor- und Nachteile der beiden Systeme gegenübergestellt und anhand
von Organigramm-Entwürfen visualisiert.

Variante A: Departementalsystem Variante B: Ressortsystem

Beschreibung Strategisch/operative Doppelrolle, umfassende Führungs-
kompetenzen und Personalverantwortung bei Departements-
vorstehenden (analog Regierungsrat)

Strategische Ressortleitung erteilt Aufträge und sorgt für
Umsetzung und Controlling, hat aber keine direkte Füh-
rungskompetenzen und Personalverantwortung

Gemeindeorgane Stimmberechtigte an Gemeindeversammlung und Urne
Geschäftsprüfungskommission (GPK)
evtl. Gemeindekommission
Gemeinderat (GR)
Schulkommission und weitere Kommissionen

Stimmberechtigte an Gemeindeversammlung und Urne
Geschäftsprüfungskommission (GPK)
evtl. Gemeindekommission
Gemeinderat (GR)
Schulkommission, Projektgruppen und evtl. weitere Kommis-
sionen

Exekutive

Zusammensetzung

Gemeinderat als Kollegialbehörde:
1 vollamtliche(r) VorsteherIn Präsidialdepartement
4 halbamtliche Gemeinderatsmitglieder als Departements
vorstehende

Gemeinderat als „Verwaltungsrat“:
1 Gemeindepräsidium als „Delegierte(r) des Verwaltungsra-
tes/CEO“
6 Gemeinderatsmitglieder als „Verwaltungsräte/Strategen“

Pensen

Kostenschätzung

1 Präsidium: 1x100% 100%  190’000
4 Departementsvorstehende: 4x50% 200%  380’000
Kommissionsarbeit: 50’000
Total in Prozent + Franken: 300% 620’000

 Bei operativ tätigen Personen entsprechen 100% 190'000 Franken

1 Präsidium: 1x100% 100%  190’000
6 Gemeinderäte: 6x20% 120%  150’000
Projektarbeit: 50’000
Total in Prozent + Franken: 220% 390’000

 Bei operativ tätigen Personen entsprechen 100% 190'000 Franken
 Bei strategisch tätigen Personen entsprechen 100% 125'000 Franken

Wahlsystem Mehrheitswahlverfahren (Majorz), 1 Wahlkreis Mehrheitswahlverfahren (Majorz), 1 Wahlkreis

Legislative Gemeindeversammlung, mind. 2x pro Jahr Gemeindeversammlung, mind. 2x pro Jahr

Kommissions- und
Projektarbeit

Vorwiegend zeitlich befristete Projektarbeit, wenn nötig einzelne ständige Kommissionen. Je nach Art der Projekt- und Kom-
missionsarbeit erfolgt die Besetzung der Projektgruppen und Kommissionen durch GR oder durch Stimmvolk und GR.



Variante A: Departementalsystem Variante B: Ressortsystem

Vorteile + Autonomie der Departementsvorstehenden
+ Zeitliche Verfügbarkeit der Departementsvorstehenden
+ System von kantonaler Ebene her bekannt

+ Trennung zwischen strategisch-politischer und
operativ-technischer Arbeit

+ Klare Verantwortlichkeiten
+ Konzentration der GR auf Gestaltung, Lenkung und Ent-

wicklung eines Fachgebietes
+ Relativ kostengünstig

Nachteile - Gefahr der unterschiedlichen Kulturen innerhalb der glei-
chen Gemeinde/Verwaltung

- Klare Trennung zwischen strategischer und operativer Ar-
beit nicht gewährleistet

- Relativ hohe Kosten
- Halbamt schwierig für Personalrekrutierung

- System bisher im Kanton Glarus wenig bekannt und nicht
vertraut

- Aus heutiger Sicht ungewohnt starke Stellung des Präsidi-
ums

- Kompetenzverschiebung von Politik an Verwaltung

Organigramm zur
Visualisierung

Weitere Informationen Die Zusammenstellung und Benennung der Departemente obliegt
dem neuen Gemeinderat.

Alle strategisch tätigen GR-Mitglieder haben einen Tandempartner
in der Verwaltung als direkte Ansprechperson.
Bei der Benennung der Ressorts handelt es sich um Beispiele, die
Zusammenstellung und Benennung der Ressort obliegt dem
neuen Gemeinderat.

strategisch

operativ

strategisch

operativ

Stimmberechtigte
GV/Urne

Gemeinderat
(1 GP/4 GR)

GPK

Departement 2
Präsidial-
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Departement 3 Departement 5

Hauptab-
teilung 1
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teilung 1
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teilung x

Hauptab-
teilung 1

Hauptab-
teilung 1
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teilung x
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teilung x

Stimmberechtigte
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Gemeinderat
(1 GP/6 GR)
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Ressort 2
Schule/Jugend/Fam.

Ressort 1
Präsidiales

Ressort 7
Versorgung/Sicherh.

Hauptabteilung 1 Hauptabteilung 2

Gemeinde-
präsidium

Hauptabteilung x



Für Projektgruppe und PA1 ist das Ressortsystem klar die geeignete Variante für die
neue Gemeinde mit ihren gut 12'000 Einwohnenden. „Glarus Mitte“ ist für ein Departe-
mentalsystem nach wie vor zu klein, ein solches würde zu viele (personelle und finan-
zielle) Ressourcen binden. Nicht zuletzt weil im Ressortsystem die klare Trennung zwi-
schen strategisch-politischer und operativ-technischer Arbeit am besten umgesetzt wer-
den kann, wird empfohlen, den neuen Gemeinderat gemäss Variante B im „Ressortsys-
tem“ zu organisieren.

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen beantragt der Projektausschuss 1 der Ge-
meindeversammlung:

Für die aus der Fusion der Gemeinden Netstal, Riedern, Glarus und
Ennenda entstehende neue Gemeinde wird das Ressortsystem als
Führungsmodell gewählt.



Führungsmodell: Departementalsystem

Führungsmodell: Ressortsystem
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